
Es wird vertreten, dass ein bloßer Fehler in der Zuständig-
keit für den Verwaltungszwang sich auf die Rechtmäßigkeit
des Kostenbescheids nicht auswirke.46 Das überzeugt jeden-
falls im Hinblick auf die sachliche Zuständigkeit nicht und
kann nicht mit § 46 VwVfG begründet werden, wonach nur
Verstöße gegen Vorschriften gegen die örtliche Zuständigkeit
unbeachtlich sein können.

Voraussetzung eines rechtmäßigen Kostenbescheids ist wei-
terhin die Erstattungsfähigkeit der angesetzten Kosten.47 Das
bestimmt sich nach Maßgabe der jeweilige Kostenordnung.

Beispiel: Nach § 20 II 2 Nr. 7 VO VwVG NRW zählen zu den erstat-
tungsfähigen Auslagen die Beträge, die die Behörde für die Durch-
führung einer Ersatzvornahme an Beauftragte oder Hilfspersonen
zahlen musste. Den Betrag, den der Oberbürgermeister von Köln für
das Fällen des umknickenden Baumes auf dem Grundstück des E an
den Gartenbauunternehmer U gezahlt hat, kann er danach bei E
geltend machen.

Der Bescheid muss an den richtigen Kostenschuldner gerichtet
werden. Das ist derjenige, gegen den sich die Vollzugshand-
lung in rechtmäßiger Weise richtet, im Bereich der Gefahren-
abwehr also der ordnungs- bzw. polizeirechtlich Verantwort-
liche.48

Zur materiellen Rechtmäßigkeit des Leistungsbescheids
zählt weiterhin, dass die Kosten in der richtigen Höhe geltend
gemacht werden. Sie ergibt sich aus den näheren Kostenord-
nungen.

Sodann muss die Kostenforderung verhältnismäßig sein.
Auch dieses Erfordernis ergibt sich regelmäßig nicht aus den
gesetzlichen Bestimmungen zu den Kosten des Verwaltungs-
zwangs. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist aber Aus-
druck des Rechtsstaatsprinzips und gilt auch unabhängig von
spezialgesetzlichen Normierungen für jedwedes Eingriffshan-
deln der Verwaltung.49 An dieser Stelle der Prüfung werden
zwar regelmäßig nicht Fragen der Geeignetheit und der Er-
forderlichkeit der Kostenforderung eine Rolle spielen. Beides
ist gesetzlich vorgezeichnet und ausgeformt. Aber die An-
gemessenheit (Verhältnismäßigkeit ieS) kann problematisch
sein. Das ist der Fall, wenn der Verwaltungszwang gegen
einen Anscheinsstörer oder einen Verdachtsverantwortlichen
angewandt worden ist. Sowohl die Grundverfügung (zur Ge-
fahrenabwehr bzw. -erforschung) als auch ihr Vollzug können
rechtmäßig sein, selbst wenn sich im Nachhinein herausstellt,
dass objektiv keine Gefahr bestand. Jedenfalls für den Fall,

dass der Betroffene den (ex ante nicht bestätigten) Anschein
der Gefahr bzw. den Gefahrenverdacht nicht veranlasst hat,
kann es unangemessen sein, ihn gleichwohl mit den Kosten
des Verwaltungszwangs zu belasten.50 Zu beachten sind dabei
die näheren Umstände des Einzelfalls.

Ob der Behörde bei Erlass der Kostenentscheidung auch
Ermessen zusteht, ist umstritten. In jüngerer Zeit vertritt dies
namentlich Johannes Dietlein mit Blick auf das Landesrecht
Nordrhein-Westfalens (das sich in diesem Punkt allerdings
nicht wesentlich von dem Recht anderer Länder unterschei-
det). Er gesteht zu, dass der Wortlaut der gesetzlichen Be-
stimmung in § 77 I VwVG NRW („… werden Kosten er-
hoben“) für eine gebundene Entscheidung spricht. Weiteren
Regelungen in § 77 VwVG und der Vorschrift des § 24 II
VO VwVG NRW51, wonach die Vollzugsbehörde von Bei-
treibung der Gebühren und Auslagen absehen kann, ent-
nimmt Dietlein gleichwohl, dass die Kostenentscheidung als
Ermessensentscheidung anzusehen sei.52 Das überzeugt aller-
dings nur im Hinblick auf die Fälle, für die die Verordnung
ein Absehen von der Kostenerhebung vorsieht. In § 24 II
VO VwVG NRW sind das die Fälle, in denen es um gering-
fügige Beträge geht oder eine unbillige Härte auftreten oder
neue, nicht vertretbare Kosten verursacht würden. § 21 II
VVKVO SH ist noch enger gefasst und auf den Fall der
unbilligen Härte beschränkt. Immerhin ist hier in der amtli-
chen Überschrift unspezifisch von einer „Härteklausel“ die
Rede, während § 24 VO VwVG NRW mit den Worten
„Abweichende Kostenberechnung“ überschrieben ist. Diese
Formulierung deutet darauf hin, dass das in das Ermessen
der Behörde gestellte Absehen von der Kostenbeitreibung
die Ausnahme sein soll. Auf der Basis einer solchen Rechts-
grundlage wird man die Kostenentscheidung jedenfalls nicht
generell als Ermessensentscheidung bezeichnen können. Das
Ermessen der Behörde ist vielmehr auf wenige eng umgrenz-
te Tatbestände beschränkt. Soweit der Behörde Ermessen
zusteht, ist allerdings zu prüfen, ob ihr Ermessensfehler un-
terlaufen sind.

46 Wolffgang/Hendricks/Merz (Fn. 42) Rn. 672 mwN.
47 Dietlein (Fn. 6) Rn. 261; Gusy (Fn. 22) Rn. 459.
48 Gusy (Fn. 22) Rn. 460.
49 Detterbeck (Fn. 5) Rn. 229.
50 Näher Wolffgang/Hendricks/Merz (Fn. 42) Rn. 675 f.; Schmidt (Fn. 3) Rn. 1008 f.;

für die Kosten der Gefahrerforschung Tettinger/Erbguth/Mann, Besonderes Ver-
waltungsrecht, 10. Aufl. 2009, Rn. 481 f.

51 Vgl. auch § 21 II VVKVO SH, Art. 16 II BayKG.
52 Dietlein (Fn. 6) Rn. 261.
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Hinweis: Die Klausur geht auf einen realen Fall zurück (VG Sigmaringen Urt. v. 23.11.2000 – 2 K 604/
98; VGH Baden-Württemberg Urt. v. 19.5.2003 – 1 S 1449/01, BWGZ 2003, 804). Dieser Praxisbezug
erhöht den Reiz, führt aber gleichzeitig dazu, dass der Fall für eine Examensklausur außergewöhnlich
umfangreich und dadurch überdurchschnittlich schwierig ist. Die nachfolgende Lösung zielt auf eine
vollständige Darstellung der im Sachverhalt aufgeworfenen Probleme und geht über das hinaus, was von
einem studentischen Bearbeiter in einer fünfstündigen Klausur erwartet werden kann. Die Formulierung
des Klageantrags wurde deshalb in die Aufgabenstellung aufgenommen, damit sich die Bearbeiter die
richtige Klageart bewusst machen.

& SACHVERHALT
Die baden-württembergische Bodensee-Ufergemeinde G vergab ihre Bootsliegeplätze seit
1970 nach dem Prioritätsprinzip aufgrund einer Warteliste und schloss mit den Nutzern
befristete Mietverträge. Im Jahr 1997 erweiterte sie ihren Sportboothafen. Die neu geschaffe-
nen Liegeplätze wurden jetzt durch Unregelmäßigkeiten nicht nur nach der Warteliste, son-
dern auch an interessierte Personen vergeben, die nicht auf der Warteliste standen. Nautilus
(N) erhielt bei dieser Gelegenheit einen Wasserliegeplatz an der Kaimauer und einen Miet-
vertrag bis Ende 2008 zugeteilt.

Im Jahr 2002 gründete G als Alleingesellschafterin die Fremdenverkehrsbetriebe GmbH (F-
GmbH), die seither unter anderem den Sportboothafen und die Schiffsanlegestelle in G
betreibt und deren Aufsichtsrat mit dem Gemeinderat identisch ist. Für die Neuvergabe der
Liegeplätze im Jahr 2009 stellte der Gemeinderat Vergaberichtlinien auf. Wegen der Unregel-
mäßigkeiten bei der Vergabe von 1997 machte er zum Kriterium, ob vor dem Jahr 1997 ein
eindeutig belegbares Vertragsverhältnis vorlag. Die Inhaber von Altverträgen sollten umge-
hend einen neuen Mietvertrag bekommen. Hingegen sollte die Verlängerung abgelehnt werden
bei bisherigen Liegeplatzinhabern, die entweder gegen den Mietvertrag oder gegen die Hafen-
ordnung verstoßen hatten oder 1997 einen Liegeplatz erhalten hatten, ohne an rangbereiter
Stelle auf der Warteliste zu stehen.

Die F-GmbH teilte N am 20.2.2009 mit, dass ihm wegen dieser Entscheidung des Gemein-
derates auf seinen Antrag hin kein neuer Mietvertrag angeboten werde, dass er aber heute
antragsgemäß als neuester Bewerber in die Warteliste für einen Liegeplatz aufgenommen
worden sei. Für 2009 bekomme er einen Gastliegeplatz.

Am 10.3.2010 hat N beim Verwaltungsgericht Klage erhoben. Er will die Verlängerung
seines Liegeplatzes, zumindest aber mit dem Rang in die Warteliste der Liegeplatzbewerber
aufgenommen werden, den er bei einer Aufnahme am 31.12.1997 heute hätte. Er meint erstens,
G habe ihm doch 1997 einen Liegeplatz zugeteilt und nun keinen Grund, diese Zuteilung zu
widerrufen. Zweitens habe ihm der zuständige Amtsleiter damals am Telefon versichert, die
Verlängerung des Mietvertrages sei „reine Formsache“. Drittens verstoße die Neuvergabe der
Liegeplätze gegen den Gleichheitssatz. Die Vergabeentscheidung sei willkürlich, weil ein völlig
beliebiges Datum als Stichtag zum Kriterium gemacht worden sei; er sei gleich zu behandeln
wie die Bewerber, die schon 1996 einen Liegeplatz gehabt hätten. Es diskriminiere ihn, mit den
vertragsbrüchigen Liegeplatzinhabern in einen Topf geworfen zu werden. Viertens habe er auf
den Bestand der Zuteilung von 1997 vertraut und genieße daher Vertrauensschutz. Er habe
geglaubt, dass die Warteliste im Jahre 1997 nur für die „normalen“ Stegliegeplätze gelte, nicht
hingegen für die teureren Plätze an der Kaimauer, zu denen auch sein Platz gehöre. Er habe
1998 aufgrund der Liegeplatzzuteilung zwei Ferienwohnungen in G gekauft und halte sich
dort jeden Monat mehrere Tage auf. Fünftens seien die Beschlüsse über die Liegeplatzvergabe
formell rechtswidrig, weil – was zutrifft – beim Beschluss der Vergaberichtlinien befangene
Gemeinderäte mitgewirkt hätten.

G ist der Klage entgegengetreten. Sie hält ihr Vorgehen für willkürfrei und sachgerecht, um
nach den Unregelmäßigkeiten von 1997 wieder zum Prioritätsprinzip zurückzukehren. Daher
habe man eine Stichjahresregelung eingeführt. Wer erstmals 1997 – aus welchen Gründen auch
immer – einen bis Ende 2008 zeitlich befristeten Mietvertrag erhalten habe, ohne nach der
Warteliste an der Reihe zu sein, habe deshalb im Jahre 2009 keinen neuen Mietvertrag
angeboten bekommen; stattdessen seien diejenigen Personen berücksichtigt worden, die an
sich schon 1997 an der Reihe gewesen wären. Wer hingegen schon früher einen Liegeplatz
gehabt habe, solle Vertrauensschutz genießen, weil sich seine Rechtsposition durch wieder-
holte Zuteilung verfestigt habe und die Vergabepraxis vor dem Jahr 1997 heute nicht mehr
aufgeklärt werden könne.

Hat die Klage Aussicht auf Erfolg?

Formulieren Sie im Rahmen Ihres Gutachtens bitte den richtigen Klagantrag!
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